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Kinder und Frühgeburten, deren einige offenbar noch kein Leben im Mutterleibe
empfangen haben, würden dort auf wunderbare Weise vom Tode zum Leben
erweckt und zwar auf folgende Art : Gewisse von den weltlichen Behörden dazu

bestimmte Frauen erwärmen die todten Kinder zwischen glühenden Kohlen und

ringsum hingestellten brennenden Kerzen und Lichtern. Dem warm gewordenen
todten Kinde oder der Frühgeburt wird eine ganz leichte Feder über die Lippen
gelegt und wenn die Feder zufällig durch die Luft oder die Wärme der Kohlen
von den Lippen weg bewegt wird, so erklären die Weiber, die Kinder und
Frühgeburten atmeten und lebten und sofort lassen sie dieselben taufen unter Glockengeläute

und Lobgesängen. Die Körper der angeblich lebendig gewordenen und
sofort wieder verstorbenen Kinder lassen sie dann kirchlich beerdigen zum Hohne
des orthodoxen christlichen Glaubens und der kirchlichen Sacramente. Und
obgleich Euer Diener sich bemüht, diesen Aberglauben, soviel es in seiner Macht
ist, auszureuten uud solche Weiber, deren in den letzten Zeiten mehr als 2000
todte Kinder in jene Kapelle gebracht haben, mit kirchlichen Strafen belegt hat,
so verachten doch Schultheiss, Räte und Gemeinde von Bern und deren
Verbündete diese Ermahnung und die Strafen und lassen diesen Aberglauben
geschehen und begünstigen ihn sogar; desshalb möge Eure Heiligkeit durch einzelne
Prselaten diese Vorgänge untersuchen lassen und wenn sie darin einen
Aberglauben finden, Vorkehrungen treffen, die Eurer Heiligkeit für gut scheinen
werden.

Nach dem Original im Staatsarchiv Zürich durch K. Rieder in Bd. IX N. F.,
S. 30ti, des „Freiburger Diözesanarchivs" publiziert. Hier aus dem Lateinischen
übersetzt von H. T.

Auch die kleinste Mitteilung über Funde,

Ausgrabungen. Restaurationen. Tagebuchaufzeichnungen aus frühern Zeiten,

Anekdoten etc., bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde betreffend,

ist der Redaktion stets sehr willkommen.
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Xaeb dem Original im StaatsareKiv AürieK dnrei, K, Liedsr in Sd, IX X, L,,
L, 30<i, des „Lreibnrger Oiözesanarebiv«" publiziert. Hier au» dem Lateiniseben
übersetzt von H, L,

gi-sbungen. rZestäurstionen, IsgebuoKsuKeiennungen gus trünei'n leiten,
KneKttoten ste., berniscke Lesenionte, Kunst untt KltertumsKuncie betretkenö,

i»t ller stscläktion stets »«Kr HviIIK»i»i»«n.
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